
Abspaltung illiquider Anlagen (Side Pockets) 

Die Anlagebedingungen eines Investmentfonds können vorsehen, dass illiquide 
Vermögensgegenstände – also Vermögenswerte, die nur schwer oder gar nicht 
handelbar sind – abzuspalten und gesondert vom übrigen Investmentfondsver-
mögen zu verwalten. Diese Abspaltung wird als Einrichtung eines sogenannten 
„Side Pockets“ bezeichnet. 

Im Rahmen der Bildung eines Side Pockets werden die betroffenen Vermögens-
gegenstände entweder in eine separate Anteilsklasse überführt oder es werden 
zwei getrennte Investmentfonds geschaffen, von denen einer nur die liquiden 
oder der andere die illiquiden Vermögensgegenstände hält. Die Anleger erhalten 
Fondsanteile an dem Side Pocket, die eine gesonderte Wertpapierkennnummer 
(WKN) haben, im Verhältnis zu ihren bisher gehaltenen Fondsanteilen. Nur Anle-
ger, die zum Zeitpunkt der Abspaltung bereits investiert waren, erhalten automa-
tisch Fondsanteile an diesem Side Pocket. Für das Side Pocket werden danach 
keine neuen Fondsanteile mehr ausgegeben und es können auch keine Fondsan-
teile mehr zurückgegeben werden. Side Pockets werden in der Regel ausschließ-
lich mit dem Ziel der Liquidation fortgeführt. 

Ziel dieser Maßnahme ist es, eine faire Behandlung aller Anleger zu gewährleis-
ten und zu vermeiden, dass illiquide Vermögenswerte den Rücknahmepreis be-
einflussen oder andere Anleger benachteiligen. Der verbleibende Investment-
fonds, der die liquiden Anlagen enthält, kann weiter Fondsanteile ausgeben und 
zurücknehmen.  

Anleger müssen berücksichtigen, dass die illiquiden Vermögenswerte zwar liqui-
diert werden sollen, aber eine Rückgabe der Fondsanteile am Side Pocket nicht 
möglich ist. Die Liquidation der Vermögenswerte kann eine lange Zeit in An-
spruch nehmen. Anleger bleiben daher ggf. auch eine lange Zeit in dem Side Po-
cket investiert. Abschlagszahlungen nach der Veräußerung von einzelnen Vermö-
genswerten sind möglich. 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft informiert über die Aktivierung dieses LMTs 
(z.B. über deren Internetseite).  

Nähere Einzelheiten zu der Abspaltung illiquider Anlagen ergeben sich aus den 
jeweiligen Anlagebedingungen bzw. dem Verkaufsprospekt des Investmentfonds. 

 


